
NIEBÜLL
Gather Landstr. 43-45
25899 Niebüll
Telefon: 0 46 61 / 96 33 – 0
Telefax: 0 46 61 / 96 33 – 44

FLENSBURG
Graf-Zeppelin-Str. 2
24941 Flensburg 
Telefon: 04 61 / 9 57 33 – 0
Telefax: 04 61 / 9 57 33 – 18

ECKERNFÖRDE
Sauerstraße 5
24340 Eckernförde
Telefon: 0 43 51 / 8 80 17 – 0
Telefax: 0 43 51 / 8 80 17 – 27

RENDSBURG
Kollunder Str. 3 – 7
24768 Rendsburg
Telefon: 0 43 31 / 50 93
Telefax: 0 43 31 / 2 66 75

       KIEL
Wellseedamm 23
24145 Kiel 
Telefon: 04 31 / 78 09 80
Telefax: 04 31 / 7 80 98 55 
+
Eckernförder Str. / Klausbrooker Weg 1
24107 Kiel-Suchsdorf
Telefon: 04 31 / 54 80 60
Telefax: 04 31 / 5 48 06 43

LÜBECK 
Bei der Lohmühle 86
23554 Lübeck
Telefon: 04 51 / 29 08 80
Telefax: 04 51 / 29 08 829

www.autohaus-fraeter.de MOBILITÄT FÜR DEN NORDEN
Autohaus Fräter
7x in Schleswig-Holstein

IHR ANSPRECHPARTNER
Jannes Stockheim
Verkauf an Gewerbekunden
Telefon: 0431 - 7809822
Mobil: 0151 - 70547667
E-Mail: j.stockheim@autohaus-fraeter.de  
Wellseedamm 23, 24145 Kiel 
Autohaus Fräter GmbH

Autohaus Fräter
7x in Schleswig-Holstein

-MOBILITÄT 
EINFACH ERKLÄRT
Die Mobilität der Zukunft wird wesentlich von elektrischen Fahrzeugen geprägt sein. 

Nach wie vor bestimmt Ihr Mobilitätsbedarf das passende Fahrzeug. 
Die Opel -Fahrzeuge zeichnen sich jedoch durch große Wirtschaftlichkeit und 
Alltagstauglicheit aus – nicht zuletzt beim Thema Reichweite.

Zur optimalen Wirtschaftlichkeit gehört auch, dass das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Anschaffung 
eines vollelektrischen Opel fördert.

Bei einem maximalen Nettolistenpreis von 40.000 € beträgt 
der Umweltbonus für ein rein elektrisches Fahrzeug 4.500 €.

Über einem Nettolistenpreis von 40.000 € beträgt der 
Umweltbonus für ein rein elektrisches Fahrzeug 3.000 €.*

SONDERABSCHREIBUNGEN FÜR NUTZFAHRZEUG-KÄUFER
Sollten Sie ein vollelektrisches Nutzfahrzeug kaufen oder finanzieren, 
so haben Sie die Möglichkeit, eine einmalige Sonderabschreibung von 50% 
im Jahr der Anschaffung geltend zu machen – zusätzlich zur regulären Abschreibung.

VORTEILE FÜR DIENSTWAGENFAHRER
Fahrer eines elektrischen Firmenwagens1 profitieren von einer deutlich herabgesetzten 
Versteuerung der privaten Nutzung von nur noch 0,25% bei einem Bruttolistenpreis 
bis zu 60.000 €. Für elektrische Geschäftswagen* über 60.000 € sowie für alle 
Plug-in-Hybride2 gilt der festgelegte Satz von 0,5 % der Bruttolistenpreises. 
Fahrer von Dienstwagen mit Verbrennungsmotor versteuern die private Nutzung 
weiterhin mit 1% des Bruttolistenpreises als geldwerten Vorteil.

*Stand: Oktober 2022. Die Bestimmungen für 
Plug-in-Hybride können variieren. 
1Firmenwagen, die bis zum 31.12.2030 angeschafft 
oder geleast wurden bzw. werden.
2Gilt für Plug-in-Hybride, die vollelektrisch 60 km 
Strecke zurücklegen können. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.BAFA.de






